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Grundlage dieser Kurzausschreibung ist das Reglement für ADAC-Automobil-Clubsport-Slalom 800
des ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt in seiner gültigen Fassung.

1. Veranstaltungen

Titel der Veranstaltung A: 2. ADAC-SFG-Clubslalom

Titel der Veranstaltung B: 1. ADAC-MCB-Clubslalom

2. Genehmigungen
A: Die Veranstaltung wurde gen. unter der Gen.-Nr:  CS   100/04

vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am:    20.07.2004
B: Die Veranstaltung wurde gen. unter der Gen.-Nr:  CS    99/04

vom ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt am:    20.07.2004

3. Veranstalter
A: SFG-Rinteln e.V. im ADAC

c/o Nils Feldner
Wilhelm-Raabe Str.10
31675 Bückeburg
Tel: 0160 / 97470590
e-mail: sfg-rinteln@web.de

B: Motorclub Bückeburg e.V. im ADAC

c/o Gerd Schubert
Am Düsternbusch 1
31655 Stadthagen
Tel: 05721 / 3954

4. Vorläufiger Zeitplan Slalom 800
Technische Abnahme: nicht Klassenweise von 08.30 Uhr bis 15 min. vor Beginn der Trainings-und
Wertungsläufe.
Training und Wertungsläufe: Ab 10:00 Uhr

5. Klasseneinteilung
Klasse 1 : Newcomer
Die Startberechtigung ist auf 3 Jahre begrenzt. Nicht startberechtigt sind Lizenzfahrer
oder ehemalige Lizenzfahrer.
Die Fahrzeuge müssen der StVZO entsprechen und mit Straßenreifen ausgestattet sein.
Sportreifen sind nicht erlaubt.

Klasse 2 : Hubraum bis 1400 ccm
Startberechtigt ist jeder incl.Lizenzfahrer und Newcomer.
Die Fahrzeuge müssen der StVZO entsprechen und mit Straßenreifen ausgestattet sein.
Sportreifen sind nicht erlaubt.

Klasse 3 : Hubraum bis 2000 ccm
Startberechtigt ist jeder incl.Lizenzfahrer und Newcomer.
Die Fahrzeuge müssen der StVZO entsprechen und mit Straßenreifen ausgestattet sein.
Sportreifen sind nicht erlaubt.

Klasse 4 : Hubraum über 2000 ccm
Startberechtigt ist jeder incl.Lizenzfahrer und Newcomer.
Die Fahrzeuge müssen der StVZO entsprechen und mit Straßenreifen ausgestattet sein.
Sportreifen sind nicht erlaubt.

Sonderklasse für Porsche Fahrzeuge
Startberechtigt ist jeder incl.Lizenzfahrer und Newcomer
Zugelassen sind nur Fahrzeuge der Marke Porsche bzw. VW-Porsche.



6. Strecke
Der Slalom 800 wird in Stadthagen auf dem Gelände „Am Georgschacht“ durchgeführt. Die
Streckenlänge beträgt 790 Meter. Eine maßstabgerechte Streckenskizze ist im Bereich der
Papierabnahme ausgehängt.

7. Nenn- und Teilnahmeberechtigung
Die Zahl der Teilnehmer ist nicht begrenzt.
Nennungsschluss ist am Veranstaltungstag um 14:30 Uhr

8. Nenngeld
Das Nenngeld beträgt 15.- Euro für die Einzelveranstaltung.Bei gleichzeitiger Nennung zu beiden

Veranstaltungen beträgt das Nenngeld 25.- Euro für beide Veranstaltungen.
Das Nenngeld ist der Nennung in bar oder als Scheck beizufügen.
Nennung ohne Zahlungsnachweis werden nicht bearbeitet.

9. Parc fermé
Der Parc ferme befindet sich im Fahrerlager.

10. Preise
Die Erstplatzierten jeder Klasse erhalten Pokale.
Die beste Dame erhält einen Pokal.

11. Sportwarte
Rennleiter Veranstaltung A: Wolfgang Behrmann; Vertreter: Gerd Schubert
Rennleiter Veranstaltung B: Gerd Schubert; Vertreter: Wolfgang Behrmann
Zeitnahme Veranstaltung A und B: Axel Schulz
Technische Abnahme Veranstaltung A / B: Ingo Lorig
Schiedsrichter Veranstaltung A / B: Rolf Schlick
Umwelt-Beauftragter Veranstaltung A / B: Oliver Hanke
Sachrichter: siehe Aushang.
Die Sachrichter haben eigenverantwortlich zu beurteilen, ob der jeweilige Fahrer einen Fehler
während des Trainings- und den Wertungsläufen begangen hat.

12. Weitere Bestimmungen und Anmerkungen
Teilnehmer und Fahrzeugeigentümer geben mit der Nennung die Erklärung zur Beschränkung der
Haftung auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit ab.
Der Veranstalter schließt eine sportrechtlich vorgeschriebene Veranstalterhaftpflichtversicherung
sowie
eine Teilnehmerhaftpflicht-, -unfall- und Zuschauerunfallversicherung mit den vorgeschriebenen
Mindestdeckungssummen ab.

Die Anfahrt zum Slalomgelände ist mit roten ADAC-Pfeilen ausgeschildert:

Unterschrift Rennleiter Slalom



Anfahrtsplan zum Gelände „Am Georgschacht“


